
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/4/24 86/07/0241
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1990

Index

L66503 Flurverfassung Zusammenlegung landw Grundstücke

Flurbereinigung Niederösterreich

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

80/06 Bodenreform

Norm

ABGB §1497;

ABGB §1500;

FlVfGG §34;

FlVfLG NÖ 1975 §97 Abs4 litc;

FlVfLG NÖ 1975 §97;

Rechtssatz

Ein bloßer Eigentumswechsel auf seiten des Ersitzungsgegners stellt ganz allgemein - unbeschadet der Regelung des §

1500 ABGB - keinen Unterbrechungsgrund für die Ersitzung dar.
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